
3. Die Bearbeitungsfristen
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolg

reiche Durchführung der Ermittlungen ist ihre Be
schleunigung. Nur die beschleunigte Aufklärung des 
Sachverhalts ermöglicht eine zuverlässige und konzen
trierte Beweisaufnahme und sichert die schnelle Be
strafung des Schuldigen, wie sie die demokratische Ge
setzlichkeit erfordert (vgl. § 1 Abs. 2 StPO), Wenn 
daher die erstmalig im Ministerratsbeschluß vom
27. März 1952 unter 4. angeordnete Fristsetzung für das 
Ermittlungsverfahren nunmehr gesetzlich im § 107 
StPO verankert ist, so handelt es sich auch hierbei 
um den Ausdruck der demokratischen Gesetzlichkeit.8)

Infolge der Festsetzung der Höchstfrist von 3 Mona
ten in § 107 Abs. 1 hat der Generalstaatsanwalt auf 
Grund des § 107 Abs. 2 Satz 1 die in der Rundver
fügung Nr. 9/52 enthaltenen Fristen durch seine Rund
verfügung Nr. 32/52 vom 27. Oktober 1952 neu fest
gesetzt. Der Rahmen für den Fristenlauf nach § 107 ist 
durch eine der in § 102 bezeichneten Tatsachen einer
seits und durch die Einstellung oder Anklageerhebung 
andererseits abgesteckt. In der Höchstfrist sind also, 
wie die Rundverfügung Nr. 32/52 klarstellt, sowohl die 
Bearbeitungsfristen für die Untersuchungsorgane wie 
auch die für den Staatsanwalt enthalten. Die Höchst
frist für die Untersuchungsorgane beträgt in Straf
sachen mit bekannten Tätern zwei Wochen. Sie endet 
mit einer der in § 157 bezeichneten Maßnahmen des 
Untersudlungsorgans. Kann ausnahmsweise wegen des 
Umfangs der Sache oder wegen schwieriger Ermitt
lungen die Höchstfrist nicht eingehalten werden, so 
kann der Kreisstaatsanwalt (bis zu einem Monat) und 
der Bezirksstaatsanwalt eine Überschreitung geneh
migen. Eine Überschreitung der gesetzlichen Drei
monatsfrist ist jedoch nach § 107 Abs. 2 Satz 3 stets 
nur mit Genehmigung des Generaistaatsanwalts zu
lässig. In Verfahren gegen unbekannte Täter ist die 
Frist auf 8 Wochen festgesetzt; nach Ablauf der ersten 
vier Wochen findet eine Prüfung durch den Staatsan
walt statt (Ziff. I, 2 der RV Nr. 9/52). Die Fristen der 
Rundverfügung Nr. 9/52 für Ermittlungen durch 
Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit und 
der Zentralen Kommission für Staatliche Kontrolle 
sind unverändert geblieben. Fristüberschreitungen in
nerhalb der Dreimonatsgrenze kann der Bezirksstaats
anwalt, darüber hinaus nur der Generalstaatsanwalt 
bewilligen.

Die Fristen für die Bearbeitung von Ermittlungsver
fahren durch den Staatsanwalt, die mit der Übergabe 
der Sache durch das Untersuchungsorgan nach § 162 
beginnt, sind grundsätzlich auf 1 bis 2 Wochen fest
gesetzt. Nur für Strafsachen der Abt. III, die beim Be
zirksgericht anzuklagen sind, beträgt die Frist drei 
Wochen und für besonders umfangreiche Wirtschafts
verbrechen ausnahmsweise 4 Wochen (RV Nr. 9/52 
Ziff. V und Nr. 32/52 Ziff. V). Auch hier kann der Be
zirksstaatsanwalt die Höchstfrist nur bis zur gesetz
lichen Gesamtdauer von 3 Monaten verlängern (RV 
Nr. 32/52).

Anträge auf Genehmigung von Fristüberschreitun
gen dürfen nur ausnahmsweise gestellt werden und 
müssen eingehend begründet sein. Sie zwingen stets 
zur Haftprüfung, zu einer kritischen Prüfung der bis
herigen Ermittlungsarbeit und meist zur Anleitung für 
die beschleunigte Bearbeitung der Sache (vgl. RV 
Nr. 9/52 unter V d). Diese Rundverfügung gibt durch 
den Hinweis auf die Anlegung eines kurzen Bearbei
tungsplans eine Hilfe für die Verbesserung der Arbeits
methoden. Die Einhaltung der Fristen ist entscheidend 
für die quantitative und qualitative Verbesserung der 
Arbeit der Staatsanwälte und der Untersuchungs
organe. Jede ungenehmigte Überschreitung der festge
setzten Frist ist, wie die Rundverfügung Nr. 32/52 be
tont, eine Gesetzesverletzung und hat die volle Verant
wortlichkeit zur Folge.

4. Verhaftung und Haftprüfung
Die Verhaftung des Beschuldigten erfolgt zwar stets 

auf Grund eines richterlichen Haftbefehls (§ 142), und 
auch über die Beschwerde eines Beschuldigten gegen 
seine Verhaftung entscheidet das Gericht (§§ 145,

8) Benjamin, a. a. O. Ziff. II 3.

196 ff.). Dem Staatsanwalt steht aber ein entscheidender 
Einfluß sowohl auf die Verhaftung wie auch auf die 
Dauer der Haft zu. Wenn die gesetzlichen Vorausset
zungen des § 141 StPO für die Anordnung der Unter
suchungshaft vorliegen, sind die Untersuchungsorgane 
und der Staatsanwalt zur vorläufigen Festnahme befugt 
(§ 152 Abs. 2). Dabei sind die Vorschriften der Rund
verfügung Nr. 7/52 nach wie vor genau zu beachten. 
Der Staatsanwalt und das Untersuchungsorgan ent
scheiden auf Grund der Vernehmung des Beschuldigten 
(§ 109) darüber, ob der Festgenommene wieder freizu
lassen oder durch den Staatsanwalt gemäß §§ 153, 154 
dem Gericht vorzuführen und der Erlaß eines Haftbe
fehls zu beantragen ist. In diesem Falle steht die Ent
scheidung über Verhaftung oder Freilassung aus
schließlich dem Gericht zu. Über die — nach 
§ 297 Abs. 1 befristete — Beschwerde gegen die Ver
haftung entscheidet ausschließlich das Gericht. Hat 
das Beschwerdegericht nach §§ 297 Abs. 3 und 
300 die Beschwerde des Beschuldigten zurückge
wiesen, so steht diesem keine weitere Beschwerde 
mehr zu. Daher sind nachfolgende Eingaben 
an den Staatsanwalt, in denen die Haftentlassung 
beantragt wird, als Anregung auf Haftprüfung 
nach § 146 aufzufassen; die Entscheidung über die 
Fortdauer der Haft trifft dann während des Ermitt
lungsverfahrens ausschließlich der Staatsanwalt, ohne 
daß das Gericht hierbei noch mitwirkt. Erst nach Er
öffnung des Hauptverfahrens ist auch das Gericht zur 
Haftprüfung verpflichtet (§ 146). Dagegen verhindert 
die Ablehnung des Haftbefehls durch das Gericht nicht 
die erneute vorläufige Festnahme durch Staatsanwalt 
und Untersuchungsorgan, falls sich im Laufe der wei
teren Untersuchung neue Haftgründe ergeben.

5. Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens
Die selbständige Einstellungsbefugnis der Unter

suchungsorgane ist eine grundsätzliche Neuerung. Diese 
Übertragung einer für die Strafverfolgung so entschei
denden Befugnis auf die Untersuchungsorgane hat 
einen ihrer Gründe darin, daß die Wahrung der Ge
setzlichkeit durch die Aufsicht des Staatsanwalts ge
währleistet wird. Daraus erwächst dem Staatsanwalt 
die besondere Pflicht, sein Hauptaugenmerk bei der 
Ausübung seiner Aufsicht gerade auf die Einstellungen 
zu richten.9)

Die Befugnis des Untersuchungsorgans, das Verfah
ren selbständig-einzustellen, ist in den §§ 158, 159 StPO 
geregelt, wobei das Gesetz die Einstellung und die vor
läufige Einstellung unterscheidet. Beiden Arten der 
Einstellung ist es gemeinsam, daß sie — ebenso wie 
die Einstellung durch den Staatsanwalt — durch das 
Untersuchungsorgan schriftlich zu begründen und dem 
Anzeigenden mitzuteilen sind (§§ 160, 166) und daß die 
Entscheidung über die Einstellung keine materielle 
Rechtskraft besitzt, daß sie also, falls neue Tatsachen 
oder eine andere rechtliche Beurteilung die Durch
führung des Strafverfahrens rechtfertigen, der Durch
führung der Ermittlungen und der Anklageerhebung 
nicht entgegensteht. Ausdrücklich vorgeschrieben ist 
die Fortsetzung des Verfahrens nur für den Fall der 
vorläufigen Einstellung in §§ 161 und 166, um den vor
läufigen Charakter dieser Entscheidung zu unter
streichen: Wenn die Voraussetzungen für die vor
läufige Einstellung weggefallen sind, was ständig zu 
überprüfen ist. muß dem Verfahren Fortgang gege
ben werden. Die Zulässigkeit der Fortsetzung des Ver
fahrens ergibt sich daraus, daß Entscheidungen des 
Staatsanwalts und der Untersuchungsorgane im Er
mittlungsverfahren gemäß ihrer verfahrensrechtlichen 
Natur keine Rechtskraftwirkung erzeugen können.

Die Voraussetzungen der Einstellung und vorläu
figen Einstellung sind für die Untersuchungsorgane an
ders geregelt als für den Staatsanwalt. Ein Vergleich 
zwischen §§ 158 und 164 sowie zwischen §§ 159 und 165 
zeigt, daß die Einstellung in bestimmten Fällen kraft 
Gesetzes dem Staatsanwalt Vorbehalten ist. Nur der 
Staatsanwalt kann das Verfahren nach § 164 Abs. 1 
Ziff. 3 auch dann einstellen, wenn nicht festgestellt 
ist, daß der Beschuldigte das Verbrechen begangen hat, 
also „mangels Beweises“; denn diese Einstellung er-

8) Melsheimer in NJ 1952 S. 475.
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